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§ 88 ForstG Fallungsbewilligung

ForstG - Forstgesetz 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Die Fallungsbewilligung ist zu erteilen, wenn der beantragten Fallung Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
nicht entgegenstehen.

2. (2)Hat der Antragsteller einer gemal § 13 bestehenden Verpflichtung zur Wiederbewaldung wiederholt nicht
entsprochen, so ist die beantragte Fallungsbewilligung jedenfalls solange zu versagen, bis er der Verpflichtung
entsprochen hat.

3. (3)Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 ist bei Vorhandensein von Aufforstungsriickstanden die
Fallungsbewilligung jedenfalls mit der Auflage zu verbinden, daR die ausstandige Wiederbewaldung innerhalb
einer angemessenen Frist nachgeholt wird. § 13 Abs. 4 bis 6 findet Anwendung.

4. (4)Die Bewilligung ist erforderlichenfalls unter Bedingungen und Auflagen zu erteilen, die geeignet sind, eine den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsprechende Waldbehandlung zu gewahrleisten (wie Vorschreibungen
Uber die Wiederbewaldung oder Uber eine pflegliche Bringung des gefallten Holzes, die Anordnung von
ForstschutzmaRRnahmen oder der Auszeige der zur Fallung bewilligten Bestande oder Stamme durch ein
Behordenorgan u. dgl.). Soweit die behdrdliche Auszeige vorgeschrieben wird, ist fur diese der Waldhammer
(8 172 Abs. 7) zu verwenden.

5. (5)Die Behdrde hat dahin zu wirken, dal3 sonstige nach bundesrechtlichen Vorschriften erforderliche
Amtshandlungen tunlichst zugleich mit den Amtshandlungen gemal diesem Abschnitt vorgenommen werden.

In Kraft seit 01.01.1976 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/forstg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/forstg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/forstg/paragraf/172
file:///

	§ 88 ForstG Fällungsbewilligung
	ForstG - Forstgesetz 1975


